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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

AHG §1 Ca

Rechtssatz

Je größer eine - erkannte oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbare - potentielle Gefahr für Leib und Leben ist,

desto rascher und desto energischer muß von den zuständigen Organen des Rechtsträgers zur Gefahrenabwehr

eingeschritten werden und umso geringer ist das Gewicht, das der Zumutbarkeit von Abwehrmaßnahmen zukommt.
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